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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Meinl-Reisinger, Kolleginnen und Kollegen 
haben am 27. April 2015 unter der Nr. 4754/J an mich eine schriftliche parlamentari-

sche Anfrage betreffend den Beirat für Baukultur gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 16: 

 Laut § 5 der Verordnung 377/2008 des Kanzleramtes hat der Beirat für Baukultur 
zumindest halbjährlich zu tagen. Wann ist der Beirat für Baukultur zum letzten Mal 
und wann ist er zum vorletzten Mal zusammen getreten? 

 Falls der Beirat zwischenzeitlich länger als ein halbes Jahr nicht mehr getagt ha-
ben sollte, welche Gründe hat dies? 

 Wann soll der Beirat für Baukultur nach derzeitigem Stand das nächste Mal zu-
sammen treten? 

 Wann ist der letzte (jährlich vorzulegende) Tätigkeitsbericht des Beirats erschie-
nen? 

 Wann wird der nächste (jährlich vorzulegende) Tätigkeitsbericht des Beirats er-
scheinen? 

 Wann hat das Bundeskanzleramt der Bundesregierung zuletzt einen Tätigkeitsbe-
richt des Beirats zur Kenntnis gebracht? 

 Wann hat das Bundeskanzleramt der Bundesregierung zuletzt einen Baukulturbe-
richt zur Kenntnis gebracht? 

 Wann wird das Bundeskanzleramt der Bundesregierung den nächsten Tätigkeits-
bericht des Beirats zur Kenntnis bringen? 

 Wann wird das Bundeskanzleramt der Bundesregierung den nächsten Baukultur-
bericht zur Kenntnis bringen? 
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 Stellt die auf der Website des Bundeskanzleramts abrufbare Zusammensetzung 
der 28 Mitglieder des Beirats für Baukultur den aktuellen Stand dar? 

 Wenn nein, was ist der aktuelle Stand der Zusammensetzung?  
 Laut § 4 (1) der Verordnung 377/2008 des Bundeskanzleramtes beträgt die Funk-

tionsperiode der Mitglieder des Beirats fünf Jahre. Wann wurden die derzeit auf 
der Website des Bundeskanzleramtes aufgeführten Mitglieder zuletzt bestellt, 
oder wiederbestellt? 

 Wann erfolgt die nächste Bestellung oder Wiederbestellung der Mitglieder des 
Beirats? 

 Wie viele Beschlüsse und Empfehlungen des Beirats für Baukultur wurden im 
Jahr 2014 gefasst und gegebenenfalls veröffentlicht? 

 Wann hat der Beirat für Baukultur zuletzt welche Empfehlungen an den Bundes-
kanzler oder den Bundesminister für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien 
gegeben? 

 Welche Maßnahmen wurden basierend auf diesen Beschlüssen und Empfehlun-
gen seit Einsetzung des Beirats für Baukultur gesetzt? 

 

Die letzten beiden Sitzungen des Beirats für Baukultur fanden am 14. Juni 2013 und 

15. November 2013 statt. Der letzte Tätigkeitsbericht des Beirats für Baukultur um-

fasst daher das Jahr 2013 und datiert vom März 2014. Die beiden Baukulturreporte 

2006 und 2011 sowie die Tätigkeitsberichte des Beirats für Baukultur enthalten ins-

gesamt über neunzig Empfehlungen. Da die erste fünfjährige Funktionsperiode des 

Beirates bereits zu Ende ging, können nun, nach organisatorischen Änderungen, die 

in § 3 genannten Bundesministerien und weiteren Stellen eingeladen werden, ihre 

Mitglieder zu benennen, damit der Baukulturbeirat seine Tätigkeit wieder ordnungs-

gemäß aufnehmen kann. Der nächste Baukulturreport ist im Jahr 2016 vorzulegen. 

 

Zu den Fragen 17 und 18: 

Welche Maßnahmen und Gesetzesinitiativen bezüglich einer Effizienzsteigerung und 
Verbesserung des Normungssystems im Bauwesen wurden seit 2013 gesetzt? 
Welche Maßnahmen und Gesetzesinitiativen bezüglich einer Effizienzsteigerung und 
Verbesserung des Normungssystems im Bauwesen sind in dieser Legislaturperiode 
geplant? 
 

Diese Fragen betreffen keinen Gegenstand der Vollziehung meines 

Zuständigkeitsbereichs. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Dr. OSTERMAYER 

2 von 3 4584/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



Signaturwert

S/tZEOZtSY0GrlucMjRwr7MGJTjcLxH21U6OzeMPdJJC0vNNfdc2KsPuZdq/+Xwfepk
Op37LBpGcLzoC3J09zy/f5lExi3i08mg5al1N364oXT/kF03tgMw2sBQs1yzF290Oe8
pFvE8o+CxkpBK4EcIBy9XAj4ythFHNx/PlYbVgUrIXyRXidwAyMvDK40nVa4b47tvyj
haDp1q7yJzIGI1hfhELY4M9/tVlo3zFr+OFaqbfFkOkXHaJ0MHe82FY54Eu5eH3tkS8
7GVFrEa5Fcalo5HsmI+u5siU1JRBE76kJCdJHLsM/SGZWvoHKYCdpYWsVrz3kBhmT5J
6DcqycA==                                                          
                  

Unterzeichner serialNumber=812559419344,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
                                        

Datum/Zeit 2015-06-26T10:50:34+02:00     

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate- 
light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im  
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT                    
        

Serien-Nr. 1026761   

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prüfinformation Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at 
Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: http://www.bka.gv.at/verifizierung 

3 von 34584/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at


		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




